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MEDIENMITTEILUNG

Vom 26. Mai 2008

Aussagekräftiger ZFI 
 

Zeitgerecht hat die Regierung den ersten Bericht zum Zürcher Fluglärmindex (ZFI) 
vorgelegt. Die zentralen Aussagen bestätigen, was bisher vermutet wurde: durch die 
einseitige deutsche Verordnung werden zu viele Personen durch Fluglärm belastet 
und der Zuzug neuer Bewohner lässt die Zahl weiter ansteigen. Die deutsche Forde-
rung zur Lärmmessung und Gewichtung ist damit bereits erfüllt – als logische Kon-
sequenz müsste Deutschland nun die DVO (Deutsche Verordnung ) lockern.  

Der erste Bericht zum ZFI bestätigt durch Fakten, was informierte Kreise schon wussten: 
Die einseitige Deutsche Verordnung ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass eine 
grosse Zahl von Personen im Kanton Zürich von Fluglärm belastet ist. Und dies, obwohl 
der süddeutsche Raum kaum von Fluglärm betroffen ist. Über 95% der Lärmmenge fällt im 
Kanton Zürich an. Jede noch so kleine – von aussen diktierte – Veränderung der Lande- 
und Abflugverfahren hat im Ballungsraum Zürich zur Folge, dass noch mehr Personen von 
Fluglärm betroffen sind.  

Regierung und Bundesrat sind deshalb aufgerufen, die deutschen Behörden im Rahmen 
der Verhandlungen über den Betrieb am Flughafen Zürich über diese Tatsache in Kenntnis 
zu setzen.  Die deutschen Behörden sollen aufgefordert werden, die DVO aufzuheben 
oder mindestens deutlich zu lockern. 

 

Folgerichtiges Nein der Regierung zu 320/8 

Nach der deutlichen Abfuhr der Stimmberechtigten an die Adresse der „Plafonierer“ und 
der ebenso deutlichen Annahme des Gegenvorschlages des Kantonsrates ist der Ent-
scheid der Regierung folgerichtig, die Behördeninitiative zur Beschränkung der Flugbewe-
gungen auf 320 000 pro Jahr mit einer achtstündigen Nachtruhe ohne Gegenvorschlag zur 
Ablehnung zu empfehlen. Der Respekt vor dem klaren Volksentscheid sollte die Initianten 
nun dazu bewegen, die Initiative zurückzuziehen.  
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